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Zitat von DFU

Ich dachte, Onlinekonferenzen sollen in BW nicht die Regel sein. Wobei natürlich alles
super ist, wenn sich bei den Fachkonferenzen alle einig sind.

Bei uns sind wie bereits geschrieben GLK und Notenkonferenzen immer in Präsenz, DB je nach
Thema mal so, mal so, Klassenkonferenzen online. Die Mehrheit der für alle KuK verbindlichen
Konferenzen sind dadurch in Präsenz, für den Rest gilt die Regel, dass die Kamera eingeschaltet
sein muss.

Nachdem meine Schulleitung sich äußerst genau an Vorgaben des Landes hält, gehe ich bis
zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass das so auch komplett zulässig ist, denn auf etwas
Anderes würde meine SL sich sehenden Auges niemals einlassen. Ich müsste es aber auch
nachlesen, um die Vorgaben zu prüfen.
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